Deutscher Verband der Gebrauchshundsportvereine E.V.
Sportverband für das Polizei- und Schutzhundwesen
Mitglied des Deutschen Hundesportverbandes (DHV), des VDH und der FCI
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S A T Z U N G

$ 1 Name

Der Landesverband führt den Namen „Landesverband Saarland e.V. im deutschen Verband der Gebrauchshundsportvereine e.V. (DVG) – Sportverband für das Polizei- und Schutzhundwesen“.

§ 2 Sitz und Geschäftsjahr

Der Sitz des Landesverbandes ist St. Wendel. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

§ 3 Zweck

Der Landesverband Saarland, satzungsmäßige Gliederung des DVG, ist selbstlos tätig . Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Er bezweckt die körperliche Ertüchtigung des Menschen durch Leistung- und Freizeitsport in Verbindung mit dem Hund. Er fördert den Zusammenschluß der Hundesportvereine mit dem Ziel, die Leistungen der Hunde zu steigern, sie nach sinnvollen Regeln unter Beachtung gesetzlicher Bestimmungen auszubilden, zu halten und zum gesellschaftlichen Nutzen zu verwenden.

Durch Zusammenarbeit mit den diensthundehaltenden Behörden in der Ausbildung  von Schutz-,

Begleit-, und Fährtenhunden will der Landesverband zur allgemeinen Sicherheit der Bevölkerung beitragen. 

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Unterstützung aller Bestrebungen, die der Volksgesundheit durch Sport, dem Umweltschutz, der menschlichen Naturverbundenheit, dem Tierschutz und der Tierseuchenbekämpfung dienen.

Als Sportverband strebt er die Mitgliedschaft im Deutschen Sportbund an, um durch Freizeit- und Breitensport in Verbindung mit dem Hund mit dazu beizutragen, die Ziele des Deutschen Sports zu verwirklichen.

Er ist politisch und konfessionell neutral und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Ziele im Sinne des Abschnittes “Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung.§4 Gewinnanteil

Mittel des Landesverbandes und etwaige Gewinne dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine Zuwendungen aus Mitteln des Landesverbandes.

Keine Person wird durch Ausgaben, die dem Zweck des Landesverbandes fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt.

§ 4 Aufgaben

Zur Tätigkeit des Landesverbandes gehören insbesondere folgende Aufgaben:

a) Unterstützung der Vereine bei der Ausgestaltung des Übungsbetriebes durch Beratung und Schulung sowie bei der Durchführung von Sportveranstaltungen mit dem Hund wie Prüfungen und Wettkämpfe.

b) Förderung der Vereine bei der Schaffung von hundesporttreibenden Jugendgruppen und 
Unterstützung    bei der Erfüllung der daraus resultierenden erzieherischen und 
staatsbürgerlichen      Aufgaben.

c) Pflege der sportlichen Körperertüchtigung des Menschen sowie Förderung des 
Schutzhundsports, Freizeit- und Breitensports in Verbindung mit der hundesportlichen 
Ausbildung durch den Aufbau und die Unterhaltung von Funktionen und 
Organisationseinheiten nach den Hauptzielen der sportlichen Betätigung des Menschen und der Leistungssteigerung der Hundeausbildung

d) Beratung und Schulung der Mitglieder der angeschlossenen Vereine in Fragen der Haltung und Führung von Hunden unabhängig von den Rassen.

e) Förderung und Überwachung der Ausbildung von Dienstgebrauchshunden nach den jeweils geltenden Bestimmungen.

f) Wahrung und Vertretung der Interessen und Rechte des Verbandes und seiner Mitgliedsvereine, bei letztgenannten insbesondere zur Inanspruchnahme der Verbandseinrichtungen und zur Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften, ferner zur Stellung der von der Jahreshauptversammlung des Landesverbandes beschlossenen Anträge.

g) Die Werbung für die Ziele des Landesverbandes durch Wort, Schrift und Bild.

h) Durchführung einer jährlich stattfindenden Landesfährtenhundprüfung

i) Durchführung einer jährlich im Sommer stattfindenden Landesverbandsmeisterschaft – Prüfung zur Ermittlung der Teilnehmer an den Deutschen Meisterschaften (SchH).

j) Durchführung einer jährlich im Sommer stattfindenden Landes - Jugendmeisterschaft zur Ermittlung der Teilnehmer an der Deutschen Jugendmeisterschaft (SchH). Er fördert die hundesporttreibende Jugend.

k) Durchführung einer jährlich im Sommer stattfindenden Landesmeisterschaft im THS

l) Durchführung einer jährlich stattfindenden Agilitylandesmeisterschaft

m) Die Ausbildung und Weiterschulung von Sportwarten und Leistungsrichtern und Bewertern

n) Abordnung der Leistungsrichter oder Bewerter zu den Prüfungen und Sportwettkämpfen der Mitgliedsvereine 

§ 5
Organe

Die Organe des Landesverbandes sind:



a) die Jahreshauptversammlung



b) der erweiterte Vorstand



c) der geschäftsführende Vorstand

§ 6
Mitgliedschaft

Mitglied des Landesverbandes kann jeder örtliche Hundesportverein werden, der seinen Sitz im Bereich des Landesverbandes hat, soweit er keine eigenwirtschaftlichen Ziele verfolgt und gemeinnützig im Sinne des Verbandes tätig ist und vom Präsidium des DVG in den Verband aufgenommen wurde..

Die Mitgliedsvereine führen den Zusatz im Namen: 

Mitglied im Deutschen Verband der Gebrauchshundesportvereine e.V. (DVG)

§ 7
Erwerb der Mitgliedschaft

Die Aufnahme eines Hundesportvereines kann jederzeit erfolgen, wenn der Hundesportverein den Aufnahmeantrag gemäß den Richtlinien des DVG stellt. Dabei muß der Hundesportverein die Satzung des Landesverbandes und des DVG als verbindlich anerkennen  Daher darf die Satzung des Hundesportvereines nicht im Widerspruch zu den Satzungen des Landesverbandes und des DVG stehen. Bei Unklarheiten entscheiden die Satzungen des Landesverbandes und des DVG. Ferner gilt für alle Mitgliedsvereine die Ehrengerichtsordnung des DVG. 

§ 8
Rechte der Mitglieder

Die Mitglieder haben das Recht, die sich aus dem satzungsmäßigen Aufgabengebiet des Landesverbandes und des DVG ergebenden Verbandseinrichtungen in Anspruch zu nehmen und an allen Veranstaltungen teilzunehmen. Dieses Recht ruht, wenn sich ein Mitglied mit seinen Beiträgen im Rückstand befindet. 

§ 9
Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder sind verpflichtet:

a) Die Richtlinien des Landesverbandes und des DVG zu befolgen und seine Bestrebungen zu unterstützen.

b) Die Satzungen und die Beschlüsse des DVG, seiner Gliederungen und der Organe zu beachten.

c) Ihre Beiträge pünktlich zu entrichten.

d) Dem Ehrenrat auf dessen Verlangen alle Vereinsunterlagen, insbesondere die Mitgliedsverzeichnisse und Sitzungsprotokolle zur Einsicht vorzulegen und ihm auch jedwede sonstige Auskünfte über Vereinsangelegenheiten zu erteilen.

e) Die politische und konfessionelle Neutralität des Landesverbandes und des DVG zu achten.

f) Alle dem Verein angehörenden Einzelmitglieder dem Verband zu melden.

§ 10
Verlust der Mitgliedschaft

1. Bei Auflösung des Vereines.

2. Bei Austritt des Vereines

3. Durch Ausschluß aus dem DVG gemäß EO des DVG

§ 11
Austritt

Der Austritt eines Mitgliedsvereines aus dem DVG ist nur zum Schluß eines Kalenderjahres möglich. Er muß der Hauptgeschäftsstelle des DVG bis zum 01. Oktober schriftlich angezeigt werden. Der Austritt während des Geschäftsjahres entbindet nicht von der Zahlung der laufenden Jahresbeiträge. Kündigt ein Mitgliedsverein seine Mitgliedschaft im DVG nicht termingerecht, so daß die Kündigung nicht mehr anerkannt wird, bleibt die Mitgliedschaft bis zum 31.12 des folgenden Geschäftsjahres bestehen.

Nach einer nicht termingerechten Kündigung der Mitgliedschaft kann der Mitgliedsverein die Zahl der gemeldeten Mitglieder nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Präsidium des DVG verringern. In besonderen Härtefällen kann des Präsidium des DVG auch eine nicht termingerechte Kündigung anerkennen. Der DVG informiert die Gliederungen über den Austritt des Vereines.

§ 12
Ausschluß von Mitgliedsvereinen

Der Ausschluß ist zulässig:

a) bei groben oder mehrfachen Verstößen gegen die Satzungen, gegen die Beschlüsse des Verbandes, seiner Gliederungen und Organe.

b) bei Nichterfüllung der Beitragspflichten

c) bei Mißachtung einer schriftlichen Aufforderung des DVG - Präsidiums festgestellte grobe oder mehrfache Verstöße gegen die Ausbildungsregeln abzustellen oder wirksam zu unterbinden, sowie bei Mißachtung der Ausbildungsregeln des DVG, dhv, VDH oder F.C.I. 

d) Bei Nichtausschluß eines Einzelmitgliedes, das sich nach den Feststellungen des DVG - Ehrenrates schuldig gemacht hat oder dessen Ausschluß aus dem DVG auf Beschluß des DVG insbesondere wegen verbandsschädigendem Verhalten verkündet wurde.

Der Ausschluß kann für einen bestimmten Zeitraum oder für dauernd erfolgen.

Über den Ausschluß entscheidet:

a) Bei Nichterfüllung der Beitragspflicht das Präsidium des DVG

b) In allen anderen Fällen der Ehrenrat des DVG.

§ 13
Folgen des Verlustes der Mitgliedschaft

Der Verlust der Mitgliedschaft zieht den Verlust aller Ansprüche an sämtlichen Einrichtungen und an das Vermögen des Verbandes und seiner Gliederungen nach sich.

§ 14
Jahreshauptversammlung

a) die Jahreshauptversammlung (JHV) setzt sich aus den Vereinsvorsitzenden und den von den Vereinen abgeordneten Delegierten. Der Delegiertenschlüssel ist für angefangene 25 Mitglieder je 1 Delegierter. Die Delegierten sind von den Mitgliedsvereinen in ihren Jahreshauptversammlungen, die der JHV des Landesverbandes vorausgehen, zu wählen.

b) Die JHV muß jährlich zu Beginn des Geschäftsjahres zusammentreten.

Die Einberufung erfolgt auf Beschluß des erweiterten Vorstandes durch den 1. Vorsitzenden, der mindestens 3 Wochen vorher unter Angabe der Tagesordnung schriftlich dazu einlädt.

Anträge auf Ergänzung oder Änderung der Tagesordnung bedürfen der Zustimmung der JHV

Anträge der Vereine müssen bis spätestens 1 Woche vor der JHV schriftlich beim Landesverbandsvorsitzenden eingereicht werden. Diese Anträge müssen die Zustimmung ihrer Jahreshauptversammlung erhalten haben.

Außerordentliche Jahreshauptversammlungen sind in gleicher Weise einzuberufen:

a) wenn der Vorstand diese Einberufung für erforderlich hält,

b) wenn mindestens ein Viertel der Mitgliedsvereine die Einberufung schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt.

c) Stimmberechtigt sind die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes mit einer persönlichen nicht übertragbaren Stimme und die von den Vereinen abgeordneten Delegierten. Die Abstimmungen werden mit einfacher Mehrheit entschieden. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Alle Abstimmungen erfolgen durch Handheben wenn nicht geheime Abstimmung beantragt wird.

d) Die Leitung der JHV hat der/die 1. Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der/die 2. oder 3. Vorsitzende.

e) Die JHV ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitgliedsvereine vertreten ist. Ist oder wird die JHV beschlußunfähig, so kann der amtierende Vorsitzende nach Anhörung des erweiterten Vorstandes zu einer neuen JHV mit der gleichen Tagesordnung einladen. Diese neue JHV ist ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenden Mitgliedsvereine beschlußfähig. Auf diese geringere Anforderung an die Beschlußfähigkeit ist in der Einladung besonders hinzuweisen.

f) Der/die Schriftführer/in fertigt eine Niederschrift, die dem 1. Vorsitzenden zu übergeben und von der nächstfolgenden JHV zu genehmigen ist. In der Niederschrift sind die gefaßten Beschlüsse zu beurkunden.

g) Der JHV obliegen folgende Aufgaben

1) Abnahme der Niederschrift der vorjährigen Hauptversammlung.

2) Entgegennahme der Geschäftsberichte des geschäftsführenden Vorstandes.

3) Entlastung des Vorstandes

4) Neuwahl des geschäftsführenden Vorstandes nach den festgelegten Fristen.

5) Neuwahl der Kassenprüfer nach den festgelegten Fristen.

6) Neuwahl des Ehrenrates nach den festgelegten Fristen

7) Festlegen der Jahresbeiträge für den Landesverband

8) Beratung und Beschlußfassung über die gestellten Anträge.

9) Vergabe von Prüfungen und Veranstaltungen

10) 10.) Sonstige Mitglieds- Organisations- und Ausbildungsfragen.

§ 15
Der erweiterte Vorstand

  Dem erweiterten Vorstand gehören an:

1.) Der geschäftsführende Vorstand,

2.) die Vorsitzenden der Mitgliedsvereine,

Der Erweiterte Vorstand tagt nach Bedarf, jedoch mindestens einmal im Jahr. Die Sitzung wird vom/von der 1. Vorsitzenden geleitet oder bei dessen/deren Verhinderung durch den/die 2. oder 3. Vorsitzenden 

§ 16
Der geschäftsführende Vorstand

Der geschäftsführende Vorstand besteht aus:

1) Dem/der Vorsitzende/n/

2) dem/der 2. und 3. Vorsitzenden

3) dem/der Schriftführer/in

4) dem/der Kassierer/in

5) dem/der Leistungsrichterobmann/frau

6) dem/der Obmann/frau für Schutzhundsport

7) dem/der Obmann/frau für Turnierhundsport

8) dem/der Obmann/frau für Agility

9) dem/der Obmann/frau für Jugendfragen

10) dem/der Obmann/frau für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Der geschäftsführende Vorstand nimmt sämtliche bei dem Landesverband anfallenden Geschäfte und Aufgaben wahr. Die Erledigung dieser Geschäfte und Aufgaben verteilt sich auf die einzelnen Mitglieder des Vorstandes wie folgt:

1. Der/die 1. Vorsitzende führt den Landesverband nach der Satzung und den Beschlüssen der JHV und des erweiterten Vorstandes. Der 1. und 2.Vorsitzende sind je einzeln Vertreter  in Sinne des § 26 BGB. Diese Vollmacht erstreckt sich auf die Vertretung des Landesverbandes in Rechtsstreitigkeiten, gleichgültig ob der Verband klagende oder beklagte Partei ist. 

2. Der/die 2. und 3. Vorsitzende vertreten den/die 1. Vorsitzenden, falls diese/r verhindert ist oder diese/r sie beauftragt. 

3. Der/die Schriftführer/in unterstützt den/die 1. Vorsitzende/n bei der Erledigung aller schriftlichen Arbeiten und fertigt die Niederschriften.

4. Der/die Kassierer/in ist für die ordnungsgemäße Kassenführung verantwortlich.

5. Dem/der Leistungsrichterobmann/frau obliegt:

a) die einheitliche Ausrichtung und Überwachung der Leistungsrichter. Zu diesem Zweck hat er/sie mindestens einmal im Jahr die Leistungsrichter zu einer Arbeitstagung zusammenzurufen. Auf dieser Tagung gewonnene Erkenntnisse die Ausbildung betreffend, sind der JHV bzw. dem  erweiterten Vorstand zur Beschlußfassung vorzulegen.

b) Überwachung und Ausbildung des Richternachwuchses

c) Bearbeitung der Fristschutzanträge und Einteilung der Richter zu den Prüfungen

d) Vertretung des Landesverbandes bei den Tagungen der Leistungsrichter – Obmänner bzw. der Sportkommission.

e) Unterstützung des Obmanns/frau für Schutzhundsport bei der Ausbildung von Übungsleitern und Schutzdiensthelfern.

f) Verantwortliche Leitung bei den vom Landesverband durchgeführten Prüfungen (siehe Ordnung der LV- Siegerprüfung)

g) Er wird von der Kommission der dhv - Leistungsrichter vorgeschlagen. Dies gilt auch für seinen Stellvertreter.

1. Dem/der Obmann/frau für Schutzhundsport obliegt:

Die Überwachung des Schutzhundsport – Übungsbetrieb m Bereich des Landesverbandes und die Ausbildung und Schulung von Übungsleitern und Schutzdiensthelfern. Er ist zur engen Zusammenarbeit mit dem/der LRO und den Mitgliedsvereinen verpflichtet.

2. Dem/der Obmann/frau für Turnierhundsport obliegt:

a) Die Überwachung des Turnierhundsportübungsbetriebes im Bereich des Landesverbandes 

b) die Ausbildung von Übungsleitern und Bewertern.

c) Bearbeitung der Fristschutzanträgen und Einteilung der Bewerter zu Turnieren

d) Verantwortliche Leitung der Landesmeisterschaften im Turnierhundsport 

e) Vertretung des Landesverbandes bei den Tagungen der LV – OfT beim DVG

f) Er wird von der Kommission der OfT vorgeschlagen. Dies gilt auch für seinen Stellvertreter.

1. Dem/der Obmann/frau für Agility obliegt:

a) Die Überwachung des Agilityübungsbetriebes im Bereich des Landesverbandes 

b) die Ausbildung von Übungsleitern und Agilityleistungsrichtern.

c) Bearbeitung der Fristschutzanträgen 

d) Verantwortliche Leitung der Agilitylandesmeisterschaften

e) Vertretung des Landesverbandes bei den Tagungen der LV – OfA beim DVG

f) Er wird von der Kommission der OfA vorgeschlagen. Dies gilt auch für seinen Stellvertreter.

1. Dem/der Obmann/frau für Jugendfragen obliegt:

Die Betreuung und Förderung der hundesporttreibenden jugendlichen Mitgliedern. Er ist zur engen Zusammenarbeit mit den Mitgliedsvereinen, insbesondere deren Jugendbetreuern und den Funktionsträger des Landesverbandes verpflichtet.

2. Der/die Obmann/frau für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

ist verantwortlich für die Werbung und für die Darstellung der Ziele des Landesverbandes durch Wort, Schrift und Bild. Über ihn/sie laufen alle Berichte aus dem Bereich des Landesverbandes zu dem Organ “Deutscher Hundesport”.

11.
Für die Funktionsträger/innen 5.), 6.), 7.), 8.) werden Stellvertreter gewählt. Bei Verhinderung des Amtsinhabers/der Amtsinhaberin werden dessen/deren Aufgaben vom/von der Stellvertreter/in wahrgenommen. Dies beeinhaltet auch die Ausübung des Stimmrechts.

§ 17
Wahlen und Amtsdauer

Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes werden von der JHV auf 3 Jahre gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig. Scheidet ein Mitglied im Laufe des Geschäftsjahres aus, so ist von der nächsten JHV für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes eine Ersatzwahl vorzunehmen. Der Vorstand ist jedoch berechtigt, die Vorstandsposition bis zur entsprechenden JHV mit einem geeigneten Mitglied aus dem Landesverband kommissarisch zu besetzen.

§ 18
Kassenprüfer

Zur Überwachung der Kassengeschäfte wählt die JHV zwei Kassenprüfer, von denen jährlich einer ausscheidet. Eine Wiederwahl ist erst nach 2 weiteren Jahren zulässig. Die Kassenprüfer haben das Recht, die Kasse jederzeit zu überprüfen und die Pflicht, am Ende eines Geschäftsjahres eine Kassenprüfung vorzunehmen. Sie sind ferner verpflichtet, der JHV ihren Prüfbericht schriftlich 1 Woche vor dieser dem 1. Vorsitzenden zu zusenden.
§ 19
Der Ehrenrat

Die JHV wählt jeweils für drei Jahre einen Ehrenrat. Der Ehrenrat setzt sich zusammen aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Eine entsprechende Anzahl von Stellvertretern ist zu benennen. Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes und des erweiterten Vorstandes können nicht Mitglied des Ehrenrates sein. Der Ehrenrat wird in den von den Satzungen des Landesverbandes und des DVG vorgeschriebenen Fällen tätig. Die Anrufung des Ehrenrates hat schriftlich zu erfolgen. Für seine Tätigkeit ist die Satzung des DVG maßgebend sowie die Ehrenratsordnung des DVG in der jeweils gültigen Fassung.

§ 20
Beiträge

Der Mitgliedsbeitrag ist ein Jahresbeitrag und besteht aus:

a) dem Beitrag für den Landesverband, der jeweils von der JHV des Landesverbandes festgelegt wird. Der Beitrag wird von der Hauptgeschäftsstelle des DVG mit eingezogen und dem Landesverband überwiesen.

b) dem sich an der Mitgliederzahl der MV orientierenden, von der JHV des Landesverbandes in der Höhe festzulegenden Pokalbeitrag.

§ 21
Vermögen

Das Vermögen des Landesverbandes, soweit vorhanden, dient ausschließlich gemeinnützigen Zwecken im Hundesport.

§ 22
Rechtsstreitigkeiten

Für Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Landesverband einerseits und den Mitgliedsvereinen andererseits ist der Sitz des Landesverbandes Gerichtsstand.

§ 23
Satzungsgebot

Die Mitgliedsvereine haben sich eine Satzung zu geben, die nicht im Widerspruch zur DVG -  Satzung und Satzungen der Gliederungen stehen darf. Bestehende Satzungen sind innerhalb 2 Jahren nach Inkrafttreten der vorbezeichneten Satzungen anzugleichen und der DVG – HG einzureichen.

§ 24
Satzungsänderung

Diese Satzung kann nur geändert werden, wenn dies die JHV mit 2/3 Mehrheit beschließt. Diese Satzung wurde am 02.04.1999 von der JHV in Hasborn beschlossen. Sie tritt am gleichen Tage in Kraft.

§ 25
Auflösung

Über die Auflösung des Landesverbandes entscheidet die ordentliche JHV oder eine eigens dafür einberufene außerordentliche Jahreshauptversammlung nach Maßgabe der DVG - Satzung.

Die Auflösung kann nur erfolgen, wenn ¾ der anwesenden Stimmberechtigten dafür stimmen.

Das bei der Auflösung noch vorhandene Vermögen des Landesverbandes ist zu gemeinnützigen Zwecken (wie die Ausbildung von Rettungs- Lawinen- und Spürhunden) zu verwenden.

Für die Richtigkeit

Oberthal, den 02.04.1999

Wolfgang Kellmeyer

1. Vorsitzende des

LV Saarland

�SEITE \# "'Seite: '#'�'"  �� Dies ist die Satzung fast nach den Wünschen von unserer Präsidentin. Leider können wir die LR und den Ehrenrat nicht stimmberechtigt machen, da dies gegen das Vereinsrecht verstößt. Sie haben lediglich die Möglichkeit, sich als Delegierte ihres Vereins wählen zu lassen und damit erhalten sie ein Stimmrecht.


Ich kann mit dieser überarbeiteten Satzung recht gut leben.
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